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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Schulen und Bildung  

Datum 

03.11.2023 

Drucksachen-Nr. 

2023/293 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss öffentlich 13.11.2023 

Kreistag öffentlich 11.12.2023 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Berufsschulzentrum Radolfzell und Wessenberg-Schule Konstanz; 
Zweijähriges Berufskolleg Fremdsprachen 

 

Beschlussvorschlag 

1. Die Verlegung des zweijährigen Berufskollegs Fremdsprachen von der Wessenberg-Schule         
Konstanz an das Berufsschulzentrum Radolfzell zum Schuljahr 2024/25 wird bis zum Umzug der 
Wessenberg-Schule Konstanz in das Berufsschulzentrum Konstanz ausgesetzt.  

2. Beim Regierungspräsidium Freiburg ist ein entsprechender Antrag zu stellen.  

3. Das Schuljahr, ab dem die Verlegung erfolgen soll, ist abhängig vom Umzug der Wessenberg-
Schule; zu gegebener Zeit ist ein entsprechender Beschlussvorschlag vorzulegen. 
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Historie und Sachverhalt 

Im Rahmen der Schulentwicklung der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz hat der Kreistag in 
der Sitzung vom 24. Juli 2017 beschlossen, dass aufgrund des Neubaus in Konstanz Schularten aus 
Konstanz an andere berufliche Schulen im Landkreis verlagert werden sollen, so unter anderem das 
zweijährige Berufskolleg Fremdsprachen von der Wessenberg-Schule Konstanz an das Berufsschul-
zentrum Radolfzell (Drucksachen-Nr. 2017/167). Das Regierungspräsidium Freiburg hat der Maß-
nahme mit Schreiben vom 29. Januar 2018 zugestimmt. Die Verlegung sollte ab dem Schuljahr 
2021/22 erfolgen.  

Die Schulleiter der beiden betroffenen Schulen hatten mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 einen 
Antrag gestellt, die Verlegung auszusetzen und alle drei Jahre die Notwendigkeit der Verlegung zu 
überprüfen. Der Kultur- und Schulausschuss hat am 9. November 2020 und der Kreistag am                 
7. Dezember 2020 zugestimmt, die Verlegung für drei Jahre bis zum Schuljahr 2024/25 auszusetzen 
(Drucksachen-Nr. 2020/232). Das Regierungspräsidium Freiburg hat dem Beschluss am                      
13. Januar 2021 zugestimmt. Auf den Neubau des Berufsschulzentrums Konstanz hat die Aussetzung 
der Verlegung keine Auswirkungen.  

Die beiden Schulleitungen haben am 25. Oktober 2023 erneut einen Antrag gestellt, die Verlagerung 
zu verschieben, bis der Umzug der Wessenberg-Schule Konstanz in das Berufsschulzentrum Konstanz 
erfolgt ist (Anlage 1). Da das Schuljahr, ab dem die Verlegung erfolgen soll, in Abhängigkeit zum Um-
zug steht, soll zu gegebener Zeit ein entsprechender Beschlussvorschlag vorgelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Antrag des Berufsschulzentrums Radolfzell und der Wessenberg-Schule Konstanz vom 
25. Oktober 2023  
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: … Handlungsfeld: … 

Leistungsziel: … 

Maßnahme: … 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

Aufwendungen für die Schulart werden vom Schulbudget übernommen 
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